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tn geeigneter Weiſe utn Thätigkeit zu reten. e das geſchehen
ſoll, will ich nicht näher ausführen; nur auf das Eine will ich
aufmerkſam machen, daß die Bildung von katholiſchen Vereinen
überall da, 0 eine Möglichkeit dazu gegeben iſt, eine der vor

züglichſten Aufgaben ſein dürfte. Man kann hier durch gegen
eitige Belehrung und durch gegenſeitige Unterſtützung viel nützen,
und hat bei Gelegenheit einer politiſchen Aktion, B be
ahlen, einen Sammelpunkt, man iſt organiſirt. Wenn die
Katholiken ſich wenn ſie jene Thätigkeit entfalten, we

der Schwierigkeit der Lage eboten ſt, dann dürfen wir
nicht verzagen; dann ird ott helfen. Aber wenn dieſelben
ihre Hände müßig tn den Schooß legen, dann dürfen ſie nicht
erwarten, daß ott Wunder wirke, 3u erſetzen, vas ſie durch
Nachläſſigkeit erſäumt haben Dann freilich möchten ſich wohl
Zuſtände entwickeln, auf die wir mit utſetzen hinblicken werden.

Der ang der Zeit drängt unverkennbar ul die Herr
ſchaft des Liberalismus zur Staatsomnipotenz hin, die aber
Unter den gegebenen Verhältniſſen Unter der Geſtalt des Militär
Despotismus auftreten wird, durch die Revolution abgelöſt

werden. Entweder Despotismu nit einem Gefolge, oder
Rettung durch die atholiſche Kirche; ein Drittes gehört ins
Bereich des Unmöglichen.

Paſſau, Ude Ult

r ſeſe ret

Das Vaticanum und eine Dekumenicität.
Wie ern itzſchlag aus heit  m Himmel die Ein

berufung eines allgemeinen Concils Ur Pius die
gläubige oder doch indifferente Welt getroffen. 0  e man ſich
10 chon und gar un te Ueberzeugung von dem Siechthum,

welchem die atholiſche x langſam dahinſterbe, hinein⸗
ſchwatzen aſſen, und hatte man namentlich für das Papſtthum



ſchon längſt den Sarg gezimmert gewähnt, In welchem dasſelbe
für immer den Todten gelegt würde, und nun auf
ern Mal die Lebenskraft des kirchlichen Organismus In t  1  hrer
entſchiedenſten und zugleich erhabenſten Weiſe Tage treten,
nun ſollte lötzlich das Papſtthum durch den un 0  e  E
geſchaarten Episcopat der geſammten katholiſchen Welt mit

Glanze, mit —Am o größerer Kra ausgeſtattet
erſcheinen.

Sodann vermochte * nimmer zu begreifen, warum

gerade jetzt, nach dreihundertjähriger Unterbrechung, ein allge  2
meines Concil nothwendig geworden, und darum ſteckte man

verwundert die Köpfe zuſammen und munkelte von geheimen
finſteren Plänen, welche die verhaßten Jeſuiten ausbrüteten, und
von einem entſetzlichen Attentate, da gegen den geprieſenen
Genius des Fortſchrittes vorbereitet und wodurch die Errungen⸗
ſchaften unſeres Jahrhundertes wiederum In Frage geſtellt würden.
u dürfte hie und da das chlechte ewiſſen zu dem Gedanken
getrieben haben, nun nahe die entſcheidende Zeit, wo heiße,
Farbe bekennen, wo der räge aus dem gewohnten Schlafe auf
gerüttelt, wo dem Heuchler die Larve herabgeriſſen würde; und
eben darum dieſe Ueberraſchung und dieſe Beſtürzung, die ſich
nur mit der Hoffnung zu tröſten wußte, daß das einberufene
Coneil gar nicht U Stande käme, oder 68 doch 3u keinem Re
ſultate brächte.

Doch ott der Allmächtige hat die Zügel der Weltregie⸗
noch nicht die Herren Freimaurer und Conſorten abge⸗

reten und o trat denn das vaticaniſche Concil trotz der Ungunſt
der Zeitverhältniſſe Am December 1869, wie eS einberufen
war, wirklich zuſammen, und bis U ſeiner u olge der Decu—
pation Rom's erfolgten Suspenſion entwickelte dasſelbe eine
lebhafte Thätigkeit, als deren Frucht insbeſonders die Conſtitution
ber den katholiſchen Glauben, welche in der dritten öffentlichen
Sitzung pri 465 feierlich erlaſſen wurde, und die
erſte Conſtitution ſiher die Kirche erſcheinen, die der vierten
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öffentlichen Sitzung vom Juli 1870 angehört. Sofort hatte
aber auch der et der Negation und des Widerſpruches In
einem Kampfe die göttliche ahrhei eine andere Tactik
un Anwendung gebracht: gegen das Concil und ſeine Verhand
lungen wurde ein ganzes Heer von Verdächtigungen und Ver—
leumdungen losgelaſſen, kein ittel wurde geſpart, Unter
die Concilsväter elbſt Uneinigkeit und Spaltung bringen,
die Lüge tn ihrer gräßlichſten und entartetſten Weiſe überſchüttete
In Wort Und rift das Concil mit ihrem abſcheulichen Geifer.
Und insbeſonders war ＋ die Juli 1870 als katholiſches
Dogma promulgirte Unfehlbarkeit des Papſtes, welche als Parole
zum Kampfe das vaticaniſche Concil ausgegeben wurde,
welche den Hebel darbieten ſollte, mittelſt velchem das Concil
und ſofort e atholiſche Kirche aus den Angeln zu heben vare

Natürlich tM Unfehlbarkeits-Dogma hat das atholi  —  che
Autoritäts⸗Princip ſeinen prägnanteſten und entſchiedenſten Aus
druck erhalten und darum ſich gerade durch dasſelbe der
autoritätsfeindliche Zeitgeiſt am tiefſten verletzt; und ſowie dem
nach ein ag dasſelbe das atholiſche Princip elbſt
3— — ſo onnte anderſeits eben in dieſer Form der amp gegen
die ir meiſten auf Popularität rechnen. Dieſer am
wurde denn auch (Sbald mit aller Heftigkeit unternommen, und
namentlich iſt es ſeit dem glorreich beendeten deutſch⸗franzöſiſchen
Kriege und ſeit der Conſtituirung des eutſchen Reiches Unter
Preußens Hegemonie der ſogenannte Altkatholicismus, der von
der päpſtlichen Unfehlbarkeit nichts wiſſen wi und aus dieſem
Grunde die Dekumenicität des Vaticanums rundweg eugnet.

Dabei werden gar verſchiedene Wege eingeſchlagen, ́Aum

zum gewünſ

en Ziele gelangen. Da greift man vor Allem
die päpſtliche Unfehlbarkeit ſe Unmittelbar an, dichtet derſelben
alles Mögliche um ˙ aus derſelben einen wahren Popanz

machen, geeignet, den geſunden Menſchenverſtand nicht weni⸗
ger wie das wahre Patriotenherz in gewaltigen recken 8  U
verſetzen, findet dieſelbe in geradem Widerſpruche mit 531



281

und Ueberlieferung, und eil demnach die vom Vaticanum
definirte Lehre materiell irrthümlich und verwerflich erſcheint,
ſo ollte denn auch das Vaticanum elbſt formell unberechtigt,
* kein ökumeniſches Concil ſein; ein Weg, der
katholiſchen Standpunkte aus geradezu der verkehrte genannt
werden muß, da nach katholiſchen Hrundſätzen von der formellen
Berechtigung der definirenden Autorität auf die materielle Rich
tigkeit der gemachten Definition, nicht aber umgekehrt geſchloſſen
werden darf Andere hingegen ſtellen die Sache nicht uin der
bezeichneten Weiſe geradezu auf den Kopf, ſondern dem katho
liſchen Principe conſequenter Rechnung ragend, richten dieſelben
ihre Angriffe direct auf die Dekumenicität des Vaticanums und
ſuchen den eweis zu liefern, Wite das vaticaniſche Coneil ns⸗
beſonders rückſichtlich ſei Decrete vom Juli 1870 des
Charakters der Oekumenieität entbehre, wie omit auch dieſe
Decrete keine rechtliche Giltigkeit, keine kirchliche Verbindlichkeit
zu beanſpruchen vermögen.

Schon während der Concils⸗Verhandlungen ſe wurde
nach dieſer letzteren Richtung hin uin der freimaureriſchen Preſſe
agitirt, und namentlich leiſteten in dieſer Beziehung die ſoge⸗
nannten römiſchen Briefe in der „Augsburger Allgemeinen Zei  —
tung“ Unglaubliches. ann machte ſich Döllinger's Freund
und Schüler, Lor Acton, denſelben Gegenſtand zum Vorwurfe
einer eigenen Schrift, und obwohl demſelben der Mainzer Biſchof,
Freiherr Ketteler, artig heimleuchtete, o erſchien endlich
noch in Ausführung des bekannten Nürnberger Proteſtes Ozu
ſagen eine offizielle Broſchüre „das Unfehlbarkeits⸗Dekret

Juli auf ſeine kirchliche Verbindlichkeit geprüft“, her  7
ausgegeben von Dr Johann Friedrich 5Ritter Schulte,
rofeſſor des canoniſchen und deutſchen Rechtes der Univer—
ſität U Prag, V welcher professo uin der beſagten Weiſe

das Vatieanum vorgegangen wird, und womit dann die
Berechtigung der „altkatholiſchen Bewegung“ ezeigt werden ſoll

ſchüttelten vir den Kopf, als un beſagtUngläubig
20

e Bro⸗
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ſchüre Unter die Hände kam und vir un derſelben herumblätterten;
iſt un 10 die perfide Kampfesweiſe der „Altkatholiken“ nur zu
gut ekannt, und haben ja namentlich die ungeheuerlichen Maß⸗
lofigkeiten eines Schulte jedem Unbefangenen den eclatanten
Beweis geliefert von der totalen Verblendung, wohin wahn  2
witzige Leidenſchaftlichkeit führt Zudem haben ſich ereits faſt
alle Biſchöfe ausdrücklich für die Oekumenicität des Vaticanums
überhaupt und für die Freiheit ſei Verhandlungen insbeſonders
öffentlich erklärt, und dieſe müſſen denn doch in dieſer rage,
ſe abgeſehen von den Grundſätzen des Katholicismus, ſchon
vom Standpunkte des geſunden Menſchen⸗Verſtandes aus als
die einzig und allein ahrha competenten Zeugen angeſehen
werden. Und wir nicht vorſchnell und jeblos mit unſerem
rtheile; denn bald klärte uns eine gewiſſermaßen officielle
Schrift aus der ausgezeichneten Feder des St Pöltener Biſchofes,
Di Joſef Feßler, des General-Secretärs des vaticaniſchen Con
eils, „Das vaticaniſche Concil, deſſen äußere Bedeutung und
innerer. ber den wahren Sachverhalt auf und zeigte
Uns, worüber wir übrigens nie tm Zweifel geweſen die
Grundloſigkeit und Nichtigkeit der gegen die Freiheit des ati
anums erhobenen edenten war brach allſogleich die geſammte
liberale Preſſe In gewohnter Weiſe den tab über Di Feßler's
Schrift, wobei einem hochgelehrten Leitartikler der intereſſante
Widerſpruch paſſirte, daß derſelbe Eingangs mit großer Befrie⸗
digung conſtatirte, eLr Bericht beſtätige vollkommen, was

rüher liberalerſeits über das Concil und deſſen Verhandlungen
in die Oeffentlichkeit gebracht worden war, und ſodann am Ende
ſeiner Auslaſſungen ſein Urtheil dahin zuſammenfaßte, man habe
* in Feßler's Schri mit einer von Unwahrheiten und
Entſtellungen zu un Darum finden vir  4 uns aber O um

0 mehr veranlaßt, von e  er neueſter Broſchüre nähere Notiz
nehmen und der Hand derſelben tn dieſen attern für

Wien, ran un Peſt Verlag dbon QAr Sartori, päpſtlicher und
Primatial⸗Buchhändler. 1871
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die Dekumenicität des Vaticanums und gegen die Iu dieſer Be
ziehung geltend gemachten Einwände In die Schranken reten

te atholiſche 11 iſt Ein lebendiger Organismu
organiſch begann und organiſch vollzieht ſich IUu ihr ihre Lebens⸗
thätigkeit Nicht durch doctrinäre Phra ener philo ophiſchen
Schule iſt ſie grundgelegt ni aufgebaut iſt ſie auf den odten
Buchſtaben paptiernen Verfaſſungscharte ondern dem leben—
digen Orte Desjenigen, der da iſt die ahrhei und das Leben,
verdankt ſie vie  lmehr ihr Daſein, auf die lebendige Grundlage
des errn des Lebens Uund einer von ihm beſtellten lebendigen
Stellvertretung iſt diefelbe gegründet Darum äußert ſich aber
auch ihr Leben und Wirken nicht ſchablonenmäßig innerhalb des
Rahmens beſtimmter Geſetzes—Paragraphen, die, von juriſtiſcher
Spitzfindigkeit ausgehegt, auch fort und fort der Spielball der⸗
ſelben bleiben, ſondern der ſie belebende göttliche Geiſt tritt un

ſeiner Weiſe zu Tage und macht ſich ſo zu agen unwillkürlich
als das was EL iſt denjenigen ennbar die da guten Willens
ſind und Aufrichtigkeit nach der Wahrheit ſtreben; eben
hierin ieg der tiefe und Urchau weſentliche Unterſchied, wie
derſelbe zwiſchen der bloßen Natürlichkeit und der höheren Ueber—
natürlichkeit ſtattfindet, welch' letztere E weſentlich die Kirche
und hr Leben charakteriſirt

ilt dieß Allgemeinen, — hat P8 auch Beſonderen
ſtatt bei Inſtitution wo das atholiſche ehen Iu der
Kirche Chriſti Iun ſeiner reichſten Fülle die Action I am

lich bei allgemeinen Concile; auch da manifeſtirt ſich für
alle Wahrheitsliebenden unverkennbarer Weiſe der katholiſche
Geiſt auch da bleibt 2 dem wahrhaft Gläubigen, wenigſtens
auf die Länge der Zeit nicht zweifelha ob ihm Im gegebenen

EinFalle enn ökumeniſches Concil entgegentrete oder ni
lick die der verfloſſene chriſtlichen Jahrhunderte
beſtätigt dieß zur Genüge, 10 braucht nicht einmal auf die
früheren allgemeinen Concile zurückzuſchauen, ſondern ſelbſt die
Gegenwart liefert für das Geſagte den unwiderleglichſten Beweis

20*
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eL ſtoßen ſich der Dekumenicität des vaticaniſchen Concils
nicht gerade Diejenigen, welche entweder Glauben chon
ange ru gelitten haben, oder die doch hinſichtlich ihrer
wahrha gläubigen Geſinnung eben nicht das beſte Vertrauen
einzuflößen vermögen? nd teht man hinwiederum für den
ökumeniſchen Charakter des Vaticanums nicht gerade da ein, wo

kirchliche Stellung nicht nUur, ondern auch eine reiche, echt atho⸗
liſche Vergangenheit das Vertrauen In jeder Weiſe rechtfertigen?
Ja wir möchten agen, inſtinctmäßig fühlen ſich auch
wärtig alle treuen Kinder der IX von dem katholiſchen Geiſte
angezogen, der wiederum in dem jüngſten allgemeinen Coneile,
Im Vaticanum, zur ſegensvollen Aeußerung elangt iſt und eben
eßhalb findet die mehr künſtlich in Scene geſetzte „altkatholiſche“
Bewegung tm pflichttreuen Clerus und Im gläubigen Volke
gar keinen Halt; und alle wahren und aufrichtigen Katholiken
ſind von der feſten Ueberzeugung durchdrungen, daß mit der
Dekumenicität des Vaticanums auch die aller anderen früheren
allgemeinen Concile tehe und falle, daß demnach der gegen⸗
wärtige am die Dekumenicität des vaticaniſchen Concils
ein amp um den katholiſchen Geiſt ſe ein Kampf auf
Leben und Tod ſei

Hat nun teſe unſere Ausführung ihre Richtigkeit, und
bir halten ſie für unanfechtbar, wird der am für den
ökumeniſchen Charakter des Vaticanums vorzugsweiſe In
praktiſcher Weiſe zu ühren ſein, man wird insbeſonders
die atſachen ſe ſprechen laſſe müſſen, der wahre Sach
verhalt wird vorzüglich In objectiver Weiſe vor die Ugen der
eſer U ſtellen ſein, und die Wahrheit ird ſich von ſe
Bahn brechen; beim Anblicke des Im vaticaniſchen Concil zu
Tage tretenden katholiſchen Geiſtes ird der IR Herzen des
wahren Katholiken ruhende et unwillkürlich un die orte
Adam  23 ausbrechen: Das iſt Flei von meinem Fleiſche und
Be  Iin von meinem Bein. In dieſem inne hat denn auch
iſchof Feßler eine ufgabe aufgefaßt, und gerade hierin er
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licken wir ernnen beſonderen Vorzug ſeiner ologie des vati
caniſchen Concils

„Um den in en Streitfragen wie ſie jetz auf
tauchen weniger bewanderten Katholiken die nöthige Aufklärung
für ſich und Andere e Hand zu geben, amit ſie ni den
überall drohenden Angriffen auf te atholiſche Wahrheit ſchutz

2
108 preisgegeben ſeien, habe ich mich entſchloſſe teſe Schri
zu verfaſſen, welcher durch in  fache Darlegung des Ver⸗
aufes des vaticaniſchen Concils die abſichtlich oder unabſichtlich
über dasſelbe verbreiteten Irrthümer berichtigt werden ſollen der
wahrhaft ökumeniſche Charakter desſelben jedem Unbefangenen
an chaulich vor die üugen treten ſoll 77 ——, chreibt Feßler der
Einleitung zu ſei Vertheidigungsſchrift Sodann recht
ertigt erſelbe ſein Verfahren wornach EL keineswegs die geſetz⸗
liche Orm über die ertmale eines wahren allgemeinen Concils
voranſtellt und darnach den Verlauf des vaticaniſchen Concils
prüfend durchgeht ob wohl alle dieſe Merkmale an demſelben
vorhanden mit dem Hinweiſe, e8 gebe keine geſetzliche
Norm, keine autoritative Beſtimmung, te ern Concil beſchaffen
ſei müſſe Aum als ökumeniſches oder allgemeines der Kirche
zu gelten und wiui aben den iunneren Grund dieſer ſo wahren
Bemerkung eben Unſerer obigen Ausführung niedergelegt
„Wohl aber hat ich, uhr Feßler fort die Wiſſen chaft der
Theologie und des canoniſchen Rechtes von jeher mit dieſem
egenſtande befaßt; und eS ſind hiedurch gewiſſe ertmale
feſtgeſetzt und allgemein recipirt worden die ſich theils aus der
Natur der Sache ergeben, theils aus dem genauen Studium der
von der katholiſchen 11 anerkannten allgemeinen Concilien
ermittelt und abgeleitet werden önnen. Und dieſer Bezie  —  —
hung räg denn Feßler auch mit vollem Rechte der theoretiſchen
und ſpeculativen ette der zu behandelnden Sache Rechnung
und aßt Ian ſeiner Schrift folgende Geſichtspunkte ins Auge
Die Berufung des Onct die Zahl und Beſchaffenheit der
Mitglieder des Onct der Vorſitz auf demſelben die Ver—
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handlungs⸗ Gegenſtände desſelben; die Verhandlungsweiſe; die
ormliche Beſchlußfaſſung; die Beſtätigung; und dieß um ˙
mehr al auch die von Schulte herausgegebene Bro chüre, gegen
welche Feßler's chri gerichtet iſt als Merkmale der eku—
menicität der allgemeinen Concile aufſtellt Die rechtmäßige
Berufung, die volle Freihei für ihre Beſchlüſſe die Beſtätigung
durch den

Wir wollen die Geſichtspunkte unſſeres gelehrten Verfaſſer
feſthalten und nach enſelben mit ihm IM Folgenden unſere
Erwägungen ber die Dekumenieität des Vaticanums anſtellen

Die Berufung des vaticaniſchen Concils
Dem Papſte als Oberhaupt der — omm 8 zu ern

allgemeines Concil einzuberufen, und eS ſind auch nach dem
Zeugniſſe der Geſchichte die bisherigen allgemeinen Concile vom

Papſte oder doch mit ſeiner Zuſtimmung von den Kaiſern
berufen worden Wo aber etwa dieß nicht der Fall war da
wurde erſt Urch die ſpätere Beſtätigung von Seit des Papſtes
der Defect ſanirt 8 iſt die Einberufung ur den ap
ſo ſehr enn weſentliche Merkmal eine ökumeniſchen Coneils
daß hierüber eigentlich gar keine Controverſe eſteht und auch
von dieſer Seite aus von den „Altkatholiken“ nie gegen
die Dekumenicität des vaticaniſchen Concils argumentirt wurde.

„Vom Oberhaupte der katholiſchen txr war nämlich,
ſchreibt Feßler, das vaticaniſche Concilium zuſammenberufen
Ur die u „Aeterni Patris“ vom Jumi die
Berufung war an alle des Rechtes oder eines Privi⸗
egiums zur Theilnahme Berechtigten und ＋ war erne

Friſt von aſt anderthalb Jahren gewährt (vom unt 1868
bis December welche enügte Aum bei dem heutzutage
ſo ſehr be chleunigten Verkehre die Nachricht —.— die entfern⸗
teſten Gegenden bringen und den Biſchöfen Gegenden
die Reiſe nach Rom du ermöglichen Wie denn auch wirklich die
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Biſchöfe aus Californien und Mexico aus Braſilien, Peru,
Chili und Neu⸗Granada, von den Philippinen und Auſtralien,
die apoſtoliſchen Vicare (Biſchöfe aus Oſtindien, S  iam, Tunkin,
China und Ja ſich zur rechten Zeit einfanden Auch die
Staatsgewalt hat aſt ohne Ausnahme dem ſie geſetzten Ver
trauen ſo weit entſprochen, daß nicht nur IN allen katholiſchen
und proteſtantiſchen Staaten, ondern auch den türkiſchen und
heidniſchen Ländern die Biſchöfe ungehindert dem ru  fe des

Papſtes zUum Concil folgen konnten. 74 11.0
Urchau rechtmäßig erſcheint alſo das Vaticanum berufen

und e8 weiß auch Schulte's Client dieſer Richtung über
nichts ndere klagen, als daß erne beſtimmte für alle Be⸗
theiligten erkennbare Veranlaſſung zur Verſammlung eine allge—
mernen Concils Jahre 1869 nicht vorgelegen und daß der

ap ber die dem Concil geſtellte Aufgabe nur

allgemein und unbeſtimmt gehaltene Andeutung gegeben habe
Doch ird iemand Ernſte hiedurch den ökumeniſchen Cha
rakter des vaticaniſchen Concils rage geſtellt wähnen, Uum ſo
weniger, als dieſe Klagen durchaus des Grundes entbehren;
denn „der Papſt, dem das Recht der Einberufung eines allge⸗
meinen Conciliums zuſteht und ſomit auch die Beurtheilung,
ob erne Veranlaſſung azu vorhanden ſei, hat den genügenden
Grund der Einberufung eines allgemeinen Conciliums in der

gegenwärtigen eitlage gefunden, und EL hat dabei den Rath
nicht bloß der Kardinäle in om, ondern vieler auswärtiger
Biſchöfe eingeholt, die ſich mit großer Einhelligkeit dafür aus

geſprochen haben.“ S 102.) Und die Aufgabe des Concils
wurde beim vaticaniſchen ganz ähnlich ausgeſprochen wie beim

tridentiniſchen Concile, an deſſen Oekumenicität doch angeb⸗
lich nicht rutteln wi Ueberhaupt hat die Bulle „Aeterni
Patris“ große Aehnlichkeit mit der vom Papſte Paul III

ahre 1542 erlaſſenen Ausſchreibungsbulle des Concils von

Trient nur iſt da der Zweck des Concils kürzer bezeichnet als
e8 Iu der u Papſt Pius geſchieht
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II
Die Zahl Und Beſchaffenheit der Mitglieder des vati

caniſchen Coneils
Kraft ihrer biſchöflichen Weihe ſind alle giltig ordinirten,

mit dem römiſchen Stuhle uin Gemeinſchaft ſtehenden Biſchöfe
zur Theilnahme Concile berechtigt. Ur ezüg jener
Biſchöfe, welche zwar die biſchöfliche eihe haben, aber keine
eigene iöceſe beſitzen, der ſogenannten Biſchöfe IN partibus
infidelium, errſchte ein Zweifel, und eS hatte ſich ſchon vor

Beginn des vaticaniſchen Concils In franzöſiſchen Zeitungen eine
Controverſe darüber entſponnen, ob dieſelben zur Theilnahme
ökumeniſchen Concil befugt wären oder nicht Mit vollem e
fiel die Entſcheidung dahin aus, daß kein wirklicher und recht
mäßiger Biſchof, ſei eLn mit oder ohne Diöceſe, von der Theil⸗
nahme einem allgemeinen Concile auszuſchließen ſei; denn
die Biſchöfe erſcheinen auf dem Concile nicht etwa nUUL als die
Mandatare ihrer Diöceſanen, in deren Namen und nach deren
Auftrag ſie thätig gu ſein aben, ondern ihr biſchöflicher Cha
rakter beſtellt ſie vielmehr als die kirchlichen Richter un den
Angelegenheiten, die die r betreffen und eben auf
dem allgemeinen Concile zur Verhandlung kommen,; wobe  1 natür—
lich dieſelben ihr Amt nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen zu
führen Und demgemäß dieſes nach dem Stande der Dinge in
threr betreffenden iöceſe, aber keineswegs iedurch allein, zu
informiren haben Die Biſchöfe INu partibus infidelium aben
wohl allerdings keine ſelbſtſtändige Jurisdiction über eine be⸗
ſtimmte Diöceſe, aber in olge ihrer biſchöflichen ethe parti⸗
cipiren ſie der allgemeinen Juri  Sdiction des geſammten, mit
dem Primate vereinten Episcopates; und erſcheint dieſe und
für ſich außerhalb des allgemeinen Concils ˙ zu agen gebunden,
ſo T ſie dagegen auf dem allgemeinen Concile hervor, w0o ſich
ehen jene allgemeine Jurisdiction äußert, der dieſelben, wie
geſagt, kraft threr ethe participiren. Bloß der Unterſchied be.
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nach der Meinung gewichtiger Theologen, daß die Biſchöf
mit Diöceſen zum allgemeinen Concile einberufen werden müſſen,
während ohne iöceſe ni nothwendig einzuberufen ſind
aber owie ſie auf dem Concile elbſt erſcheinen ſind ſie mit
den erſteren durchaus gleichberechtigt Außer den Bi ofen ſteht nach
altem Herkommen, auf den allgemeinen Concilen auch den Car⸗
dinälen die bloß die Prieſter⸗ oder Diaconatsweihe aben den
Aebten welche keiner iöceſe angehören (abbates nullius),
ſowie den Ordensgeneralen oder mit anderem te bezeichneten
oberſten Vorſtänden eines religiöſen Ordens das Jus Ci⸗

räg man aber wie groß die Zahl der Mitglieder ein
Concils ſein üſſ Uum als ein ökumeniſches ein Welteoncil gu
geIte ＋ läßt ſich ierauf keine ziffermäßige Ou geben da
welen,  der durch ein allgemeines Kirchengeſetz, noch Ar den rau
der früheren allgemeinen Concile eine beſtimmte Zahl hiefür
vorgeſchrieben oder eingeführt iſt Feßler wirft einer Ver
theidigungsſchrift dieſer Beziehung ernen Rückblick auf die
früheren allgemeinen Concile und gelang zu dem Schluſſe daß
die Anzahl der auf dem vaticaniſchen Concile anweſenden Biſchöfe

groß war, daß, wenn man die beiden von zweifelhafter Zahl
(das von Chalcedon und das zweite lateranenſiſche) ausnimmt
ke  In früheres allgemeines Concil erne Anzahl von Biſchöfen
aufzuwei habe Möchten wir alſo die EL Hinſicht Allge  2
einen agen e8 erne ſo große Anzahl von Theilnehmern
des onct erforderlich, die geeignet iſt den Geſammt⸗Episcopat
der katholiſchen Welt repräſentiren das Mehr oder Weni—
ger hängt von den Umſtänden ab Unter welchen das Concil
gehalten ird und die onſt den da zu Tage tretenden katho⸗
liſchen Et verbürgen E ha das vaticaniſche Concil offen
bar den Vergleich mit den früheren allgemeinen Concilen voll
ends aus und verdient asſelbe, was die Zahl ſei Mitglieder
betrifft, ohne allen Zweifel den Namen eines ökumeniſchen, eines
Weltconeils.
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Doch hören wir Wie der Generalſecretär des Concils
Einzelnen die Iu der Titten Sitzung April 1870 wir
lich anweſenden und abſtimmenden 667 Ater detaillirt

„Unter den —43 Cardinälen waren welche die
bi chöfliche Weihe empfangen hatten, und unur 15 die nicht Bi⸗
chöfe Von den Kardinälen, welche die biſchöfliche
Weihe empfangen haben ſind Cardinal

Biſchöfe der unächſt
Um Rom liegenden (der ſogenannten Uburbikariſchen) Bisthümer
dann 15 Biſchöfe von meiſt ehr bedeutenden Erzbisthümern
oder Bisthümern Italiens (wie Neapel Benevent Fermo Ra⸗
vennd ologna, Piſa, Ferrara Venedig —. w.), Erzbiſchõ
aus Oeſterreich (Wien und Prag)/, Erzbiſchöfe aus Frankreich
(Bordeaux und Rouen), Erzbiſchöfe aus Spanien (Sevilla
und Valladolid), endlich Erzbiſchöfe welche größtentheils her
als päpſtliche Nuntien oder anderen ohen Stellen die öf⸗
liche Weihe empfangen hatten (wie Cardinal de Luca, Sacconi,
Fürſt Hohenlohe U. w.).“

/  nier den Patriarchen Drientalen und
Abendländer; da waren die Patriarchen von Conſtantinopel,

Alexandrien, Antiochien, Jeruſalem, Babylon Cilicien und der
Patriarch beider Indien. 74

—.—  6 8 Primaten waren anweſend von folgenden Län⸗
dern Deutſchland (Salzburg), Braſilien alvador von

Bahia)y), olen neſen

2 Poſen), Ungarn (Gran), Belgien (Me
cheln), rland rmagh)/, dann aus Spanien (Tarragona und
aus Unter⸗Italien (Salerno/ .

„Wenn man ſodann die 107 Erzbiſchö Iu Gruppen
zuſammenſtellt ſo finden ſich darunter Griechen und Drien  2
glen (nämlich Armenier, aldäer Maroniten Syrier

Grieche, griech Melchite und Rumän'), ferners Ita⸗
ſener und 46 Erzbiſchöfe aus den übrigen Ländern (nämlich

aus Frankreich, aus Nordamerika 6 aus Südamerika,
aus Sp aus Türkei und Griechenland aus Oeſter

reich, aus Deutſchland aus Irland aus Holland Uund
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aus ngland), endlich 15 Erzbiſchöfe partibus Da er
tönten bei dem mit geſpannter Aufmerkſamkeit verfolgten Namens—
Aufrufe der einzelnen Erzbiſchöfe nach thren Kirchen neben den
alten, mei auf den ökumeniſchen Concilen wohl bekannten Na⸗
men wie Epheſus und Korinth, Smyrna und Palmira
lonica und Philippi, und Sardes Edeß und Niſibis
Florenz und Mailand Tarent und Bari Meſſina und Catania,
Paris und Rheims burges und Cambray, Avignon und Albi,
OUr und Toulouſe, Granada und Saragoſſa, Utrecht nd
Cöln, Tuam und Caſſel auch gar viele Namen die noch auf
keinem ökumeniſchen oncile gehört worden le: München
Bamberg, Weſtmünſter und anilla, St 0 (in Chili)
Buenos re la Plata, Guatimala, Uito, Venezuela Mexico
und Guadalaxara, Oregon City und Toronto Halifax und Ein⸗
cinnati, Baltimore und New OL un und Francisco
Iu Californien ᷓ.

„Bei den — 456— Biſchöfen wird Niemand erwarten, daß
ich alle ihre Sitze aufzähle, da ich ſchon bei den Patriarchen,
Primaten und Erzbiſchöfen fürchten muß, die Leſer urch zu
viel Detail rmüdet 8u haben Es enügt für Zweck

Manzeigen daß alle ünf Welttheile gehörig vertreten waren.
wird e8 natürlich finden, daß Europa Anbetracht der alten
und feſten Organiſation der katholiſchen 1* mit den vielen
biſchöflichen Sitzen die meiſten katholiſchen Biſchöfe zum Conci⸗
lium entſendet hatte wobei man übrigens hier wie II den ande—
ren Welttheilen auch 1 nehmen muß auf jene Biſchöf
denen obwohl ſie keine eigentlichen Diöceſen haben ein mehr
oder minder großer Bezirk der Kirche vom Papſte Beleh
rung der katholiſchen Wahrheit und ur geiſtlichen Oberleitung
anvertraut iſt wie dem apoſtoliſchen Vicar IM Königreiche
Sachſen, der den tre Biſchof von Leontopolis trägt,
aber ſonſt alle Gewalt hat, die enem Biſchofe von Sachſen 3U⸗

käme, ebenſo der apoſtoliſche Vicar von Luxemburg, welcher auf
dem Concil anfänglich noch den re Biſchof von Halikarnaß
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führte jetz aber in olge der ſeither vorgenommenen Organi⸗
ſation ſchon Biſchof von Luxemburg et ohne daß ſeine Lehr
ewalt ſeine Weihe und Regierungs Gewalt Luxemburg hie  —
durch erne weſentliche Aenderung erfuhr 74

„Dieß vorausgeſetzt entfallen auf Europa 297 Biſchöfe,
auf Amerika 73 auf Afrika auf Aſien 46 auf Auſtralien 13
außerdem finden ſich noch Biſchöfe we  e ohne beſtimmten
biſchöflichen Wirkungskreis ſind wei ſie entweder chon rüher
Im‚M Dienſte der Kirche ihre Kräfte eL chöpft und nun ſich Iu die
ſtille Ruhe zurückgezogen haben oder Stelle einnehmen Iu

der ſie Iu anderer Weiſe der ihre Dienſte widmen wie

Heinrich are der Biſchof von Sura, un ari 7

„Sollte ſich Jemand dafür intereſſiren ie ſich die Zahl
dieſer Biſchöfe Iu Europa auf die einzelnen Länder vertheilte
ſo ergibt ſich folgendes Reſulta der Zählung IM Einzelnen
Italien endete 122 Biſchöfe Frankreich 61 Spanien 31 Oeſter⸗
reich mit Ungarn (darunter ein Biſchof der Rumänen),
land Deutſchland England mit Schottland ＋ Türkei
mit Griechenland (darunter der Biſchof der Bulgaren), die
Schweiz Belgien und Holland Portugal 7.

„Die Biſchöfe von Amerika vertheilten ſich I folgen
der Weif 51 aus ordamerika mit Canada, eu Schottland
Mexico Texas und Californien, aus Central Amerika, aus
Südamerika, von wo insbeſondere das Kaiſerthum Braſilien,
dann die argentiniſche Republik, Chili, Bolivia, Peru, Venezuela,
Neu⸗Granada und Aequator vertreten waren 76

„Afrika hatte ſeine wenigen Biſchöfe gefendet aus Egypten
Ur die Kopten), Algier und Tunis von den Inſeln des V  7
nen Vorgebirges vom Kap der guten Hoffnung, von der Natal—
Küſte, der Inſel Bourbon und aus Abiſſynien 7

„Vn Aſien iſt Vorder Aſien und Hinter Aſien 50  u Unter—
ſcheiden u Vorder⸗Aſien war 8 intereſſant die Biſchöfe des
griechiſchen und der verſchiedenen orientaliſchen Ritus (5 lrme
nier Chaldäer 2 Shrier, 2 griechiſche Melchiten auf dem
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Concilium zu ehen Hinter-Aſien oder das öſtliche Aſien war

vertreten Uur Biſchöfe aus Oſtindien und Biſchöfe aus

China, mit den Nachbarländern S  iam, Tunkin und Cochinchina;
auch der Biſchof Sapan war erſchienen

„Auſtralien hatte von der großen Inſel Neu Holland ent
ſende die öfe von Wellington und von Brisbane, von

Goulburne Und von diktoria, von Perth, von Armidala, von

Adelaide und von Melbourne; auch der Biſchof von Hobert⸗
towun auf der Inſel Vandiemensland war gekommen, dann die

Biſchöfe von Batavia, von den Sandwichsinſeln, von den Mar—
queſas⸗Inſeln undvon Central-Oceanien. 7 15 — 19

/  Ußerdem war noch auf dem Concilium zugelaſſen der
Bisthumsverweſer von Podlachien Rußland 7

7 Dazu kamen —5 Aebte welche einer iöceſe angehören
Abbates nullius), ſondern vielmehr außer ihrem Kloſter
eigenes kirchliches Gebiet haben, IN welchem ſie über die dort
befindlichen Weltgeiſtlichen und Laien huliche Rechte wie der
ů 0 MN ſeiner iöceſe (mit Ausnahme der ſtreng biſchöflichen
Weihehandlungen) auszuüben befugt ſind Vie B der Erzabt
von Martinsberg Ungarn 77

„Ferners varen infulirte Aebte die entweder an

der eines ganzen Ordens ſtanden wie der General-Abt
der lateranenſiſchen regulirten Chorherre der General-Abt der

oder die Vorſtände (Praesides) der ausCiſterzienſer D
den Klöſtern eines Ordens Ländern nach alter kirch
licher Vorſchrift gebildeten Congregationen (wie olche bei den
Benedictinern un der Schweiz; In England In Amerika,
Bayern und I Italien vorhanden ſind 74

Endlich waren auch zur Theilnahme mit Sitz und
Stimme erufen die 1d P — P  E —7 *  * oder nit anderem Titel
bezeichnete oberſte Vorſtände der übrigen religiöſen Orden mit

feierlichen Gelübden, deren Zahl ſich auf belief.“ 24
und 22

So Biſchof Feßler M einer Apologie des Vaticanums
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Wem ſollte e8 aber da nicht auf den erſten Blick einleuchten,
daß bei keinem früheren allgemeinen Concile alle Länder der
Welt mit katholiſcher Bevölkerung In ſo Umfaſſender Weiſe ver
treten geweſen, und daß insbeſonders auch die griechiſche und
orientaliſche Kirche ſtark vertreten geweſen, indem namentlich in
der dritten Sitzung Em Ganzen 43 Biſchöfe (Patriarchen, Erz
biſchöfe und Biſchöfe der verſchiedenen griechiſchen und orienta—
liſchen Ritus anweſend und ihre Stimme abgaben? Und
ver ſollte nach der obigen genauen Darſtellung der Sachlage
nicht vollen überzeugt ein von der Nichtigkeit der Beſchwer
den, welche Schulte's Client und die Concilsgegner überhaupt
über die Zuſammenſetzung des Concils im Allgemeinen und über
die Zulaſſung von Curialbeamten, welche bloß Titular-Biſchöfe
(9) ſind und keine iöceſe repräſentiren, owie über die große
Anzahl von apoſtoliſchen icaren aus den Miſſionsländern, welche
auf den Wink des Papſtes amovirt werden könnten, tm Beſon⸗
deren vorzubringen nicht müde werden? Das beſondere Privile⸗
gium des zugelaſſenen Bisthumsverweſers rklärt ſich wohl leicht
aus der gegenwärtigen beſonderen Lage der katholiſchen Kirche
in Rußland und nach der ausdrücklichen Erklärung Biſchof's
Feßler iſt auch ſonſt auf dem Concile keinerlei Beſchwerde über
die Zulaſſung der an emſelben Theilnehmenden von irgend
einem Berechtigten rhoben worden. Uebrigens waren überhaup
neben —608 Biſchöfen 59 andere ſtimmberechtigte Mitglieder
des Concils bei der rttten Sitzung, daß alſo diejenigen,
welche nicht ofe waren, nicht einmal den Theil des
Concils bildeten. Und da will man ſich erfrechen, aus der Art
und eiſe der Zuſammenſetzung des vaticaniſchen Concils eſſen
Oekumenicität wegzudemonſtriren?! Wahrlich, das kann Uuur dort
der Fall ſein, Iili man ſelbſt von der Stellung der Biſchöfe im
kirchlichen Organismus Eine unkatholiſche Auffaffung hat,
oder wO man Ur Eigendünkel und aufgeblaſen,

ganzen Kategorien von Biſchöfen den Verſtand oder den Cha
rakter chon aus dem Grunde abſpricht, eil ſie nicht einem
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gewiſſen Lande angehören oder nit beſtimmte Univerſitäts⸗
Bildung genoſſen haben Daß aber eben das gerade von jenen
reiſen gilt woher insbeſonders die Angriffe gegen das ati
anum erhoben werden das iſt ehr bekannt als daß bin

hierüber noch eln Wort verlieren möchten
III

Der Vorſitz auf dem vaticaniſchen Coneil
Sowie 8 dem Papſte als Oberhaupt der Kirche zuſteht

das ökumeniſche Concil einzuberufen, ſo iegt 8 auch un der
daß dasNatur erner Verſammlung der allgemeinen Kirche

ſichtbare Oberhaupt der Kirche erſelben entweder un

Perſon oder durch eine Stellvertreter den Vorſitz habe Dem—
gemäß ührte, Wie Feßler M dieſer inſt bemerkt ap
ius auf dem vaticaniſchen Concil den öffentlichen
Sitzungen den Vorſitz eigener Perſon, Wie dieß auch bei
allen früheren Rom gehaltenen allgemeinen Concilen en
ſogenannten lateranenſiſchen) und bei den außer Rom gehaltenen
allgemeinen Concilen ſtattgefunden hatte, wenn der ap dabei
ſich einfand

„Für die ſogenannten General Congregationen aber, uahr
Feßler fort Iun welchen alle Mitglieder des Conciliums die Ver—
handlung ber die vorgelegten Gegenſtände der künftigen Be
chlüſſe vornahmen, hat der Papſt gleich Anfangs als ſei tell⸗

vertreter un Cardinäle ernannt nämlich den Cardinal Biſchof
von Sabina, Graf Reiſach, als erſten Präſidenten, dann die
Cardinäle de Luca, Bizarri, 1to und Capulti, welche gemein⸗
ſam den Vorfitz bei denſelben 3u führen hatten Leider ſtarb
der er Präfident hon 2 Dezember 1869, ohne daß er,
weder bei der erſten Sitzung, noch be den folgenden General—

An ſeineCongregationen ſich E perſönlich einfinden konnte
Stelle als erſter Präfident wurde hierauf noch Dezember
vom Papſte ernannt der Cardinal de ngelis, Erzbiſchof von

Fermo. 76
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Es beſteht alſo rückſichtlich des geführten Vorſitzes zwiſchen

dem vaticaniſchen und tridentiniſchen Concile einzig und alle  In
der Unterſchied, daß auf letzterem m uur In den General—
Congregationen, ondern auch tn den öffentlichen Sitzungen von
den Päpſten als ihre Stellvertreter ernannte Cardinäle präſi

2

—
dirten, da nämlich die Päpſte elbſt nicht perſönlich
varen, und 8 war die Zahl der wirklich fungirenden Präſidenten
des Concils von Trient in ſeiner etzten Epoche, da die Zahl
der Biſchöfe 200 überſtieg, ebenfalls ünf

Die Gegenſtände der Verhandlung.
Die Gegenſtände, welche naturgemäß auf einem allge⸗

meinen Coneile In Verhandlung zu kommen haben, betreffen
entweder den Glauben oder die allgemeine Disciplin der katho⸗
liſchen Kirche, wie dieß vom erſten allgemeinen Concile N Nicada
bis zum letzten in Trient immer der Fall war In dieſem
Sinne war denn auch dem vaticaniſchen Concile mn Gemäßheit
der Ausſchreibungsbulle keine andere Aufgabe geſtellt, als Rein
erhaltung des aubens, Ausrottung der Irrthümer, Bewahrung
und Herſtellung der Disciplin unter der Welt— und Ordens
geiſtlichkeit, Ausbreitung des katholiſchen auben In der ganzen
elt Und wie Feßler berichtet, kamen auf demſelben ereits
olgende Vorlagen In Verhandlung: Ein dogmatiſcher Ent⸗
wurf zur Darlegung der katholiſchen ehre die mannig⸗
en Irrthümer, die aus dem Rationalismu entſpringen;

ein dogmatiſcher ntwurf, welcher die Darſtellung der Lehre
von der 1 Chriſti enthielt; ein Geſetzentwurf, welcher
von den Biſchöfen, von den Provincial⸗ und Diöceſan⸗Synoden
und von den General-Vicaren handelte; etn Geſetzentwurf
jüber die zur Zeit der Erledigung des biſchöflichen Sitzes für
den betreffenden Sprengel zu treffenden Vorkehrungen; ein
Geſetzentwurf über den Lebenswandel und die Standespflichten
der Geiſtlichen; ern Geſetzentwurf ber die Einführung eines
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gleichförmigen kleinen Katechismus ganzen Umfange der
katholiſchen 1

Wenn * aber Client rügt, daß die Vorberei—
tungen zum Concil nur ungenügend geweſen ſeien daß die
dem Concile vorgelegten Entwürfe durch dasſelbe ehr bedeutend
abgeändert 10 völlig umgeſtaltet wurden findet Feßler mit
Recht gerade dieſer Thatſache den ſchönſten Beweis für die
Gründlichkeit und Freiheit der Coneils Verhandlungen Und
ni minder treffend antworte unſer Apologet auf den weiteren
Vorwurf, nach der Eröffnung des Concils ſeien den Biſchöfen
Ni ofor ſämmtliche orlagen mitgetheilt worden: „Daß nicht
ſämmtliche Vorlagen auf einmal dem Concilium gemacht worden,
iſt allerdings wahr; ES iſt aber auch noch Niemandem einge⸗
fallen dieß F  Ar Bedingung der Giltigkeit eines allgemeinen Con⸗
ciliums zu machen ohl hat Eern Theil der ater erne

gleichzeitige Einbringung aller Entwürfe gewünf und Gründe
dafür vorgebracht, deren Anbetracht dieſem Wunſ viel
wie möglich en  rochen Urde 7 103.)

Die Verhandlungsweiſe auf dem vaticaniſchen Concile
niter dieſem tte liefert Feßler nach einigen theoretiſchen

Vorbemerkungen ber den Unterſchied zwiſchen den Heneral⸗
Congregationen und den öffentlichen Sitzungen und ber die
Geſchäftsordnung des Concils Enne eingehende Darſtellung der
Concils⸗Verhandlungen von der vorläufigen Verſammlung

December 1869 angefangen, bis nach der vierten öffentlichen
Sitzung Am Juli 1870 die durchaus das Gepräge objectiver
ahrhet an threr Stirne räg und ganz und gar geeignet iſt,
ber den Gang des onct das rechte Licht zu verbreiten. Es
würde uUns aber weit ühren auf alle die einzelnen Punkte
des Näheren einzugehen, eßhalb wiur die Leſer auf er
ehr inſtructive Schrift verweiſen nüſſen Anderſeits werden
jedo gerade hier die ebe angeſe AUm das vaticaniſche Coneil



aus den Angeln zu heben, inſoferne nämlich dasſelbe Gange
ſeiner Verhandlungen der nothwendigen Gründlichkeit und Frei⸗
heit entbehrt haben ſoll Natürlich, dieſer Beziehung kann
die Lüge leichteſten operiren und hat auch da die kirchen⸗
feindliche Preſſe Verdächtigungen und Entſtellungen
Unglaubliches geleiſtet. —  22 wollen demnach aus der von Schulte
protegirten Broſchüre das Betreffende hervorheben und es aus
er Vertheidigungsſchrift berichtigen.

Vor Allem ird getadelt, daß den Mitgliedern des Con
cils das Recht Anträge du tellen, verkürzt worden ſei Jedoch

ahrhei erging die Väter des Concils ausdrücklich der
unſ und die Aufforderung, ganz nach fre  tem TImeſſen alle
jene Anträge einzubringen, von denen ſie glaubten daß ſie für
das öffentliche Wohl zuträglich Nur wurde Betreff
dieſer Anträge beſtimmt daß ſie ſchriftlich einzubringen eten
und zwar be vom Papſte hiefür ernannten aus
Cardinälen und Iſchofen zuſammengeſetzten Commiſſion ferners
daß ſie wirklich das öffentliche ohl der I1  E nicht etwa bloß
die Bedürfniſſe einer einzelnen iöceſe betreffen, daß darin auch
die Gründe anzugeben ſeien warum ſie für nützlich und zweck
mäßig erachtet werden endlich, daß ſie Ni enthalten, was
gegen e beſtändige Anſchauung der 1 und ihre unwandel—
baren Ueberlieferungen verſtoße Die Commiſſion aber ſoll dann
die eingereichten Anträge ſorgfältige Erwägung ziehen und
ihr Gutachten über deren Zulaſſung oder eiſung dem Papſte
zur Entſcheidung vorlegen worauf derſelbe nach reiflicher Ueber  2
legung be chließen und anordnen wird ob ſie bei dem Concil
Verhandlung kommen ſollen Dieſe Beſtimmungen nun, ſind ſie
nicht durchaus achgemã und wohl begründet Primate des
Papſtes der eben kein bloßer ren  — ſondern Ern wahrer Juris
dictionsprimat iſt? Und dar  In ſollte erne Verkürzung der Rechte
der Concilsmitglieder rblickt werden oder ſollte gar das
Recht dieſer Anträge ſtellen als „bloße Ausnahme oder
Gnade“ erſcheinen? Uebrigens bemerkt Feßler, daß nur der
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Doppelfinn des lateiniſchen ortes Proponere, das zweierlei
verſchiedene inge in ſich begreift nämlich überhaupt Anträge
einbringen über Gegenſtände, womit das Concil ſich efaſſen ſoll
und beſtimmte Vorlagen der General⸗Congregation zur Ver
handlung und Abſtimmung bringen, hier einige Mißverſtändniſſe
herbeigeführt habe

Sodann iſt 8 aber insbeſonders die Geſchäftsordnung
überhaupt, e  e zUum Gegenſtande der Anklage gemacht wird
„Die Geſchäftsordnung des Concils iſt durch den alle  In
feſtgeſetzt worden Die mehreren ingaben von Biſchöfen
beantragten Abänderungen derſelben wurden nicht bewilligt. egen
die gleichfalls vom Papſte allein ohne Mitwirkung des Conecils

22 Februar 1870 publicirte zweite Geſchäftsordnung wur.
den von mem Theile der Biſchöfe neue Bedenken erhoben,
Unter anderem: daß dieſelbe die Freiheit der Erörterung ern
chränke und viele Väter derſelben ganz eraube daß darin erne
von allen früheren Concilen nicht gekannte neue Methode (eine
ſchriftliche Behandlung der Berathungs⸗ Gegenſtände) eingeführt
worden ſei, daß einige Beſtimmungen derſelben gefährlich
und eßhalb unzuläſſig ſeien, daß die dar  uin vorgeſchriebene
Abſtimmungsweiſe allen früheren Concilien fremd und ebenſo
wenig der Wichtigkeit der S  —  ache wie der Freihei der Verhand⸗
lungen entſprechend ſei;1 aßt Schulte's Client ſei dieß⸗
bezüglichen Vorwürfe zuſammen.

chen wir nun, wie iſchof Feßler das Vaticanum nach
dieſer Richtung hin rechtfertigt.

„Die ir hat ich, chreibt der General-Secretär des
vaticaniſchen Concils bei der Art der Geſchäfts Behandlung auf
den allgemeinen Concilien von jeher mit Feſtſetzung be
ſtimmter Normen abgegeben tu finden daher auf den erſten
acht allgemeinen Concilien die Oriente gehalten worden nie
erne Geſchäftsordnung erwähnt ohne daß darum ihr Charakter
al  8 ökumeniſche Concilien Frage geſtellt worden wäre.
Dasſelbe gilt von den ächſten ſieben, Abendlande gehaltenen

29*
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allgemeinen Concilien. Erſt auf den Concilien des fünfzehnten
Jahrhunderts egegne Uns eine Art von Geſchäftsordnung. Das
Concilium von Trient fand nicht nöthig, hierüber eine allgemeine
Norm zu erlaſſen, ſondern man hielt ſich Im Allgemeinen
die herkömmlichen Formen, ſo namentlich die Unterſcheidung
der General⸗Congregationen und öffentlichen itzungen und für
einzelne Fragen wurden auch vorkommenden Falls Beſtimmungen
getroffen. Dasjenige, was aan 1e und da die Geſchäftsordnung
des Conciliums von Trient nannte, iſt nichts Anderes al eine
nachträgliche Zuſammenſtellung lles deſſen, was auf dem Con⸗
cilium von Trient actiſch beobachtet wurde, durch A Maſſarelli,
den Sekretär des Conciliums.“ 310

„Indeſſen die Kirche, fährt Feßler fort, verſchließt ſich
nicht den Lehren der Erfahrung. Die Geſchichte des Conciliums
von Trient zeigte, daß der Gang der Verhandlungen eines all⸗
gemeinen Conciliums, wie In der neleren Zeit gepflogen
werden, leicht aufgehalten und durch Zwiſchenfragen gehemmt
werde, enn nicht eine beſtimmte Ordnung un der Behandlung
der Geſchäfte des Conciliums, wenigſtens in der auptſache,
vorgezeichnet Deßhalb wurde un ſorgfältiger Berückſichtigung
des bewährten kirchlichen Herkommen eine Ordnung für die Art
des Vorgehens auf dem vaticaniſchen Concilium vorgeſchrieben,
welche In dem päpſtlichen Breve, welches anfängt mit den Worten:
Multiplices inter, vom 27. November 1869 enthalten iſt .

Nachdem Feßler die zehn Abſchnitte desſelben m Einzelnen
vorgeführt, ſetzt derſelbe ſeine Auseinanderſetzung folgender Maßen
fort  — „Dieſe Conciliums⸗Ordnung wurde tm Ganzen Uund Großen
von den Vätern des Conciliums in ſehr anerkennender Weiſe
aufgenommen. Es wurden jedo bald von einem Theile der
äter, namentlich aus Frankreich, Deutſchland, Oeſterreich und
Ungarn einige Wünſche In ezug auf den ſiebenten Abſchnitt
eingebracht,“) wodurch die Berathungen, die bei einer zahl

Rückſichtlich dieſer Eingaben der Coneilsväter, auf welche Schulte's
Client ſeine Behauptungen ſtützen will, ſieht ſich Feßler zu der Bemerkung ge⸗
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reichen Verſammlung aus allen Ländern der elt naturgemäß,
beſonders Anfang, ihre Schwierigkeiten haben mußten, erleich
tert werden ſollten. Gegenüber ſolchen Wünſchen ging man nun

allerdings zuerſt bevor die Erfahrung zeigte daß auf dieſem
Concilium nicht infache und raſche Verlauf wie bei den
en Concilien der ſtattfinde, mit großer Vorſicht
Werke Als ſich aber aus der erſten Reihenfolge der Verhand⸗
ungen der General⸗Congregation deutlich herausſtellte, daß
die anfänglich aufgeſtellte Norm der Behandlung
den General⸗Congregationen nicht genuge ſo große
Verſammlung, die theils aus parlamentariſch geſchulten Män⸗
nern, theils aus Männern ohne alle parlamentariſche Erfahrung
beſtand ſo leiten, daß einerſeits die volle reihei der Aeuße  —  2
rung ſei Ueberzeugung Jedem gewahrt bleibe, anderſeits
nöthiger nd ſchädlicher Zeitvertreib hintangehalten werde, da
ſchritt man ohne Verzug zur Aufſtellung der nöthig und zweck
mäßig befundenen achtrags⸗Beſtimmungen. Dabei 0 man

vor uügen, daß hier die vom heiligen Geiſte beſtellten Häupter
der Kirchen aus der ganzen Welt die Zeugen der en Ueber  —  2
ieferung der Kirche, Männer von ſolidem, theologiſchem Wiſſen,

von gereiftem Urtheile von reicher Erfahrung verſammelt eien,
Männer des redlichſten illens und beſeelt von brüderlicher
Liebe; aber auch zuglei Männer, deren Zeit koſtbar, et ſo
vie  le Millionen Seelen vielfach ſchwierigen Verhältniſſen und
Unter tauſend efahren ihrer ＋ und perſönlichen Verant

alt e8 aher einerſeits,wortung von ott anvertraut
die vollkommen Aeußerung der Ueberzeugung jede Ein
zelnen ermöglichen ſo mußte doch anderſeits auf die nbe
chadet dieſer freien Aeußerung möglichſte Kürzung der Ver

handlungen Bedacht werden, da dieſes der dringende
nöthigt, „daß die bon ihm Unrichtigkeiten und Entſtellungen nicht etwa
in den bei Schulte angeführten der Coneiliumsväter vorkommen, ſon⸗
dern daß durch die Verſtümmlung dieſer ing oder durch die vom Ver⸗

der Schulte'ſchen Schrift beigefügten Zuſätze entſtanden ſind *  * 10 3
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Wun Aller war Es Are Ern ittel der Kürzung geweſen,
das wiederholt Anregung gebracht wurde, wenn man jeden
Redner auf ein gewiſſes kurzes Zeitmaß beſchränkt hätte; doch
wurde dieſes ittel nicht Anwendung gebracht weil 8 die
Freiheit der Aeußerung, wie ſie Männern von olcher ürd
geziemte, du ſehr beſchränkt hätte 46 —41 und 42.)

Sofort beſpri Feßler die Nachtrags Beſtimmungen zur
Concilsordnung Im Decrete vom Februar 1870 Er aßt
dieſelben Unter drei Geſichtspunkten zuſammen nämlich zuerſt
die Einreichung der ſchriftlichen Bemerkungen ber VoL.

gelegten Entwurf, dann nach der Umarbeitung dieſes Entwurfes
auf Grund der darüber eingereichten Bemerkungen die mündliche
Debatte über den umgearbeiteten Entwurf Schema reformatum),
und endlich die vorläufigen Abſtimmungen ber die bei der
mündlichen Debatte geſtellten Verbeſſerungs Anträge und lie
lich ber die einzelnen Theile der größeren Entwürfe, und agt

„Die Beſtimmungen ber die mündliche Debatte und ber
die Abſtimmungen bezüglich der Verbeſſerungs⸗Anträge und der
einzelnen Theile eine größeren Entwurfes werden Niemanden
befremden, der mit dem ange der Verhandlungen be großen
berathenden Körperſchaften vertraut iſt Uund man darf dabei nicht
vergeſſen daß erne olche General Congregation mit ihren 700
Mitgliedern ohne Zweifel die weitaus größte berathende Körper⸗
ſchaft der Welt iſt daß aher die anderen Körperſchaften
ſolcher Art nöthigen Normen bei der ungewöhnlich großen
Zahl der Verſammelten hier mehr nothwendig waren

Die Beſtimmungen Betreff dieſer beiden Punkte
denn auch Weſentlichen ſo wie ſie heutzutage für alle großen
berathenden Körperſchaften allgemein üblich ſind Es war kein
run vorhanden, welcher die Kirche nöthigte, hierin von den
allgemeinen menſchlichen, durch die Erfahrung erprobten Normen
abzuweichen. 76 (S 43

„D  te der Debatte vorangehende Einreichung der ſchrift
lichen Bemerkungen ber die ntwürfe ſagt weiter dürfte
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jedoch Manchen auffallen, und bedarf daher AIer kurzen Erl  du  2
terung. Es hatte ſich bei der Verhandlung ber die erſten, der
General⸗Congregation gemachten Vorlagen gezeigt, daß uin den

4beiläufig anderthalbhundert eden, welche vom Beginne bis zUum
Februar gehalten worden, zwar ſehr vie  le gute und berück⸗

ſichtigungswerthe Bemerkungen ber das anze wie ber ern  2
zelne Stellen ſich fanden, aber auch manche Wiederholungen oder
unnöthige Weitläufigkeiten vorkamen, wohl auch inge, die
ſich gut waren, aber nicht zur Sache gehörten. Als tele Vor⸗
räge zu nde waren, hatten die betreffenden Commiſſionen den
In den gehaltenen eden maſſenhaft vorliegenden toff ver⸗

arbeiten, wozu bei der ohen Wichtigkeit der Gegenſtände mochte
eS ſich nun um genaue Formulirung der Glaubenslehre oder um
Disciplinargeſetze für die Kirche handeln eine angemeſſene
Zeit erforderlich war. Und wirklich wurde dann auf run der
In den gehaltenen eden vorgebrachten Bemerkungen, die von
der betreffenden Commiſſion mit der größten Sorgfalt geprüft
und berückſichtigt wurden, der er Entwurf ber die Glaubens⸗
lehre bis auf den Titel vollſtändig umgearbeitet und ſo als neu
bearbeitete Vorlage (Schema reformatum) wieder In der General—-—
Congregation eingebracht, worauf zum zweitenmale die mündliche
Verhandlung darüber eführt wurde. CEs erſchien nun mit Recht,
daß derſelbe Vortheil, welcher durch die In der General⸗Congre⸗
gation über eine Vorlage gehaltenen, von Stenographen aufge⸗
zeichneten eden und deren Ueberweiſung die betreffende
Commiſſion zUur gewifſenhaften Prüfung und enützung,
auf Grund derſelben dieſen Entwurf nel bearbeiten, erreicht
wurde, viel kürzer und ehen ſo gut erreicht werden könne, wenn

nach der Vertheilung der Vorlagen oder Entwürfe den Vätern
eine angemeſſene Zeitfriſt gegeben würde, um ihre Bemerkungen
üher dieſe Vorlage ſchriftlich einzureichen, we dann, wie ＋2 .
be der Verhandlung ber die erſten orlagen mit den eden
geſche war, den betreffenden Commiſſionen zur ewiſſenhafte
Prüfung und Benützung ugewieſen würden, auf run
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derſelben den betreffenden Entwurf neul zu bearbeiten und hier  2
auf den ſo umgearbeiteten Entwurf der General⸗Congregation
zur mündlichen Debatte wieder vorzulegen.“ 44.)

Nachdem Feßler die einzelnen Punkte des Di
cretes vom 2 Februar 1870 uin ürze hat folgen aſſen, und

＋. dazu mit Recht emerkt hat, nUuLr „blinder könne be
haupten, daß die größere Zahl erſelben die Freiheit einer bera—
thenden Verſammlung vernichte, macht EL noch insbeſonders
bezüglich der Art des Abſtimmens aufmerkſam, wie außer den
Abſtimmungen üher die eingebrachten Verbeſſerungs⸗Vorſchläge
und ber die einzelnen Theile einer jeden größeren Vorlage,
welche durch Aufſtehen und Sitzenbleiben geſche haben,
ſchließlich noch zwei namentliche Abſtimmungen ber die
Vorlage erfolgen müßten, wovon die erſte un der General
Congregation ſtattfinde und nul eine vorläufige ſei, die zweite
aber, nämlich te feierliche in der öffentlichen Sitzung, die
definitive Hauptabſtimmung gelte; be der erſten dieſer beiden
Abſtimmungen, da ſie als vorläufig noch eine Aenderung geſtatte,
werde auch die bedingnißweiſe Annahme der Vorlage (Placet
Juxta modum zugelaſſen, zu ſehen, ob die Bedingung ſo
beſchaffen ſei, daß ihr Ur irgend eine leichte Aenderung uin
dem niwurfe des Dekretes, worüber abgeſtimmt worden, ent
ſprochen werden könne, was, oft eS irgendwie möglich oder
zuläſſig ei, geſchehe, um dadurch die Einſtimmigkeit voll
ſtändig als möglich du machen; denn jede ſtimmberechtigte Mit
glied des Concils könne bei der definitiven Hauptabſtimmung in
der öffentlichen Sitzung eine n der vorletzten oder letzten VoVr.

ausgehenden General⸗Congregation abgegebene Stimmung noch
ändern, ſei es, daß ſeiner Bedingung entſprochen worden, ſei
es, daß ſie hm, EL auch ihre Erfüllung gewünſcht, doch
nicht von ol Wichtigkeit cheine, eßhalb das
Decret zu verwerfen, es, daß noch zuletzt eine eſſere
Ueberzeugung nen.

7  Es Urde zwar, ˙ chlie nun endlich Feßler ſeine
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Darlegung der achlage dieſes Dekret eine Vorſtellung
von Theile der Biſchöfe eingereicht doch ſpri dieſelbe
IM Allgemeinen das Bedenken aus daß olge einiger
Beſtimmungen dieſer Geſchäftsordnung möglicher Et die
Freiheit der Ater des Conciliums beeinträchtigt werden könnte
und gibt ſodann Einzelnen 0 wie dieſe Beſtimmungen
ih nſicht nach zu verſtehen und 8u handhaben eien die

Die Iu dieſer Vor⸗Freiheit des Conciliums nicht beirren
ſtellung ausgedrückten Wünſche wurden vielen Punkten,
weit e8 uur mm. praktiſch ausführbar war von den Präſiden⸗
ten der General Congregationen gerne berückſichtigt Um llen
die Beruhigung zu verſchaffen, daß es mit dieſem Decrete nicht
auf die Unterdrückung der nöthigen Freiheit ſondern nUur auf
die Herſtellung guten Ordnung abgeſehen ſei Es 41 ſich
daher unächſt die Art der Handhabung dieſe

1 Geſchã
Ordnung für die General⸗Congregation handeln Ich gebe die
Anſchauung hievon In enem kurzen Bilde des Ganges der
Verhandlungen des vaticaniſchen Conciliums und glaube dann
das Urtheil ruhig dem unbefangenen Leſer überlaſſen
dürfen. 74 49.)

Und In der That, wer er ruhiger und durchaus objec⸗
tiver Darſtellung von ette 9⁴)olg und unpartheiiſch

urtheilen verſteht, der muß dem hluſſe kommen, daß
von Beeinträchtigung der nöthigen Freiheit der Väter des
Concils olge der Geſchäftsordnung ganz und gar nicht die
ede ſein könne Insbeſonders hindert elne Mahnung der Pra  2
ſidenten einzelne Redner, bei der ache leiben oder auch
deutliche eichen der Mißbilligung der Aeußerungen eines Red
ners von Seite der Verſammlung keineswegs die Freiheit der
Discuſſion und verweist Feßler mit vollem Rechte gegenüber
derartigen Klagen auf andere berathende Körperſchaften „Sollte
man aber uhr derſelbe fort für ern Concilium größere Frei⸗
heit als für andere berathende Körperſchaften Anſpruch
nehmen müßte ich auf das Concilium von Trient hin⸗
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weiſen deſſen ökumeniſchen Charakter die Gegner nicht bezweifeln
Nun ſie bei Pallavie  it nachleſen welche cenen dort
vorgefallen ſind hinter denen die allfälligen Ordnungsrufe oder
die der General⸗Congregation des vaticaniſchen Conciliums
vorgekommenen Rufe der Mißbilligung weit zurückbleiben Und
will man wiſſen wie te Väter des vaticaniſchen Conciliums
elbſt ber olche Vorfälle geurtheilt haben ob ſie iedurch die

conciliariſche Freiheit Geringſten beeinträchtigt glaubten, ſo
mag hiefür die Thatſache genugen, daß nach dieſen Vorfällen

der ritten Sitzung vorangingen der ritten Sitzung
alle 667 Väter einſtimmig votirten wodurch ſie en vor

aller elt conſtatirten, daß ſie den ökumeniſchen Charakter des
Conciliums keiner Weiſe bedenklich oder zweifelhaft finden.“

104.)
Nicht minder ungegründet ſind die Klagen von Schulte

tenten über die Zuſammenſetzung der einzelnen Commiſſionen,
wie man ſich aus Feßler's dießbezüglicher Auseinanderſetzung
— leicht überzeugen kann

Wenn endlich Bezug auf die Verhandlungen ber die
päpſtliche Unfehlbarkeit noch beſondere Bedenken erhoben werden,
die darin gipfeln daß be der General-Debatte ber den vor.  —  2

gelegten Entwurf „Vom Primate des römiſchen Papſtes und deſſen
Unfehlbarkeit“ der beantragt und von ſehr großen
Majorität angenommen worden, und daß weiter erne ethe von
Aktenſtücken vorliege aus denen hervorgehe, wie der hin
ichtlich der Unfehlbarkeitsfrage ſeinen perſönlichen Einfluß

etſe eltend gemacht habe e den Verhandlungen
m weniger als förderlich geweſen, ſo chreibt Feßler
erſterer Beziehung:

„Wenn man nach einer Generaldebatte, te durch Tage
dauerte, und wobei Redner aus den verſchiedenen Ländern
und mit ſehr verſchiedenen nſichten geſprochen hatten die De
batte nicht frei und gründlich findet gibt es keine
Verſammlung der elt die frei und gründli berathet da
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wohl einer anderen Verfammlung die General Debatte durch
volle Sitzungen mit großen Zahl von Rednern
geſtattet würde Wenigſtens iſt miui kein Beiſpiel dieſer Art
ekannt Man 11 vielleicht einwenden Zugegeben daß
keiner anderen Verſammlung erne große General Debatte ge
ſtattet würde, aber Eln allgemeines Concilium muß größere Frei⸗
heit haben und * iſt Ni vorgekommen daß bei frũ
eren allgemeinen Concilium der Schluß der Debatte vor Anhö  —  —
rung aller Redner ſtattgefunden hätte Darauf iſt aber zu EL⸗

widern, daß bei keinem heren allgemeinen Concilium überhaupt
erne General-Debatte ſtattgefunden hat alſo auch keine General—
Debatte geſchloſſen werden konnte Und da ſich dieſe General
Debatte ereits ganz erne Spezial⸗Debatte ber das dritte
und noch mehr ber das vierte Capitel (Unfehlbarkeit des Pap⸗

verlaufen hatte, ſo war e8 naturgemäß, die noch nicht ge⸗
hörten Redner auf die Special⸗Debatte ber dieſe Capitel u
verweiſen, Wie ſich denn auch wirklich dieſelben ſofort großer
Zahl auf dieſ Capitel vormerken ließen bei denen dann ſo
ange noch angemeldete Redner vorhanden ke  In
der Debatte ſtattfand. 4 84.) In Gemäßheit der letzteren
Bemerkung haben denn allerdings alle Väter des Concils fre
die Motive threr  c Abſtimmung darzulegen vermocht und erſcheint
damit auch erne dießbezügliche Klage des Clienten Schulte's
berichtigt.

In der weiten Hinſicht aber chreibt Feßler „Dieſe Acten  2
ſind meiſt Antwortſchreiben welche der die Ver⸗—

faſſer ihm überreichter Schriften oder reſſen erließ Man
überſieht bei olchen den ap erhobenen Klagen ganz
ſeine Stellung zur Frage Die rage iſt ob die Unfehlbarkeit
des Papſtes Erklärung der Glaubens  2  — und Sittenlehre
von ott geoffenbarte, IM Depositum Hdei ſtets vorhandene
ahrhei ſei Der iſt nun kraft ſeiner Stellung der erſte
und vornehmſte Zeuge, Uter und Verkünder der von ott
geoffenbarten, Depositum Hdei vorhandenen ahrhei von
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ott dazu berufen und aufgeſtellt, alle ſeine Brüder Iu der
Wahrheit zu erhalten, Glauben zu ſtärken. Dieſe Erffüllung
ſeiner iſt keine Beeinträchtigung fremder Freiheit ondern

enne Stütze der Wahrheit. 77 106.)
Die Verhandlungsweiſe auf dem vaticaniſchen Concile

bietet alſo nach keiner ette hin nUur einigermaßen ſtich
hältigen Grund dar durch welchen die Dekumenicität desſelben
irgendwie Iun rage geſte werden könnte

VI
Die förmliche Beſchlußfaſſung

Die örmliche Beſchlußfaſſung geſchie den allgemeinen
Concilen In den öffentlichen Sitzungen bei namentlicher Abſtim⸗
mung mit Placet oder Non Placet und fand auf dem vati⸗
caniſchen Concile enne olche ſtatt Iu der ritten öffentlichen
Sitzung Am pri und der vierten öffentlichen Sitzung

Juli 1870 erſterer wurde die Glaubens Entſchei⸗
dung von den anweſenden Vätern einſtimmig gefällt
letzterer aber wurden bei 535 anweſenden Vätern zwer Stimmen
dagegen abgegeben.

Obwohl ＋2 nun Jedermann einleuchtet, daß V  wei Stimmen
gegenüber 533 nicht Betracht kommen können nd obwohl
gerade dieſe zwei Stimmen den klaren Beweis bilden daß die
Väter des Concils ihr Votum nit voller Freiheit ganz nach
ihrer Ueberzeugung abzugeben vermochten, ſo wir doch insbe  —
onders die Giltigkeit dieſer Beſchlußfaſſung von den Gegnern
des Concils angegriffen und zwar eßhalb C erſelben die
Einſtimmigkeit ehlte „Nachdem der Mangel eines COnSEnSUS

eccelesiarum bezüglich des Schema über den Primat ſo deutlich
conſtatirt worden, wie e8 ur die ſchriftlichen ota (9) und
die Reden vieler iſchöfe, durch die Abſtimmung Juli
nd die Eingabe vom Juli geſchehen war kann die
18 Juli vorgenommene Abſtimmung der der Sitzung An

ſenden unmögli als definitive Conſtatirung des COnSenSUS
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ecclesiarum angeſehen werden“ erklärt mit dreiſter Zuverſicht
Client

Mit Recht rügt da unſer Apologet vor em den unſt
griff, wodurch der COnSenSuS celesiarum für die Einſtimmig⸗
keit der Concilsväter Unter choben U denn Gemäßheit des

erſteren Ausdruckes kann die Stellung der Biſchöfe auf den all
gemeinen Concilen ganz aufgefaßt werden, wie ereits oben
hervorgehoben wurde. Nachdem aber ſo der Ausdruck richtig
geſtellt worden macht er ſodann geltend wie 8 für die mMora

—

ſche Einſtimmigkeit von der überhaupt hier allein die ede
ſein kann keinen icheren Maßſtab ſondern nur ſchwankende
ſubjektive Meinungen gebe und wie dieſer Unbeſtimmtheit
des egriffe noch die Neuheit der Forderung komme „Um
nichts 3u agen, ſchreibt Er, von den rüheren Coneilien, äßt ſich
teſe ſchon erweiſen aus der ſogenannten Geſchäftsordnung des
Concils von Trient, gemã welcher rechtmäßige Entſcheidungen
oder Beſchlüſſe des Conciliums zu Stande kommen, enn die
„große Mehrzahl“ oder die „Mehrzahl“ der ater darüber einig
iſt Wenn das Concilium von Trient ſo Weiſe vorging,
und die katholif Welt dasſelbe als ein ahrha ökume⸗
niſches unzweifelhaft anerkennt, kann dieſer nämliche Vorgang
bei dem vaticaniſchen Concilium nicht beanſtändet werden,
ſeinen ökumeniſchen Charakter Zweifel ziehen 77 107.)

Doch Feßler geht noch weiter und anerkennt wohl nicht
die Nothwendigkeit der moraliſchen Einſtimmigkeit bei Eerner

Glaubens Entſcheidung, gibt aber du daß dieſelbe gewiß ſehr
wünſchenswerth ſei, worauf auch die ſogenannte Geſchäftsordnung
des Concils von Trient hindeute Demgemäß ſtellt EL dann enne

Prüfung über die Belege welche für den Mangel der wünſchens⸗
werthen Einſtimmigkeit bei der Glaubens Entſcheidung „Vom
Primate des römiſchen Papſtes und deſſen Unfehlbarkeit“
geführt werden, und fügt ſeiner früheren hierauf bezüglichen
riſchen Darſtellung das Folgende be  , das wir ob einer Präciſion
und Gründlichkeit unſeren Leſern nur wortwörtlich vor ühren können



74 D  te ſchriftlichen und mündlichen Einwendungen
dieſen Entwurf zur Zeit der Verhandlung, beginnt E ſeine kr
tiſche Unterſuchung, bilden eben wenig einen Beweis
den ökumeniſchen Charakter des vaticaniſchen Conciliums, als
(um nichts vom Apoſtel⸗Concilium In Jeruſalem zu ſagen) die
ähnliche Debatte auf dem Concilium von Nicäg den ökumeni—
chen Charakter desſelben je In rage geſtellt hat.“ 109.)

„Die Abſtimmung tn der General⸗Congregation“) (am
Juli), uahr EL gegenüber dem zweiten beigebrachten Belege

fort, hat ohnedieß nur eine roviſoriſche Bedeutung, die einer⸗
Ei als ang der vorausgehenden Debatten anzuſehen iſt
anderſeits keinen icheren 1 auf das definitive Urtheil der
Betreffenden zuläßt. Soj haben von den 88 ablehnenden tim
men der General⸗Congregation fünf uIn der öffentlichen Sitzung
ihre Zuſtimmung erklärt, erklärten ſchriftlich,‚ daß ſie auch In
der öffentlichen Sitzung ihr NOn placet aufrecht erhalten wür⸗
den, andere aber fanden * mit ihrer Ueberzeugung mehr tm
Einklange, dieſer ſchriftlichen Erklärung ſich nicht anzuſchließen.
In der öffentlichen Sitzung ſelbſt aben von 535 anweſenden
Vätern nUuL zwei gegen den vorgeleſenen Entwurf geſtimmt;
das iſt wohl moraliſche Einſtimmigkeit zu nennen. Auf dem
erſten Concilium un Nicäa haben auch zwei Väter gegen das
vorgelegte Glaubensbekenntniß geſtimmt, und doch ird es von
Niemandem angezweifelt.“ 109.)

7„ bleibt nur noch übrig, ſetzt ſeine Unterſuchung
fort, erörtern, welchen Einfluß die ſchriftliche Erklärung der

Väter des Conciliums, daß ſie, enn ſie zur öffentlichen
Sitzung kämen, mit Non placet ſtimmen würden, auf die Frage

—0 Die I der anweſenden und abſtimmenden Väter belief ſich auf601, 88 gegen den vorliegenden ſtimmten, 62 aber ihre be⸗
dingte Zuſtimmung (Placet juxta modum) erklärten, die übrigen 451
unbedingt zuſtimmten. on den 62 Vätern, die vorläufig eine bedingteZuſtimmung hatten, haben in der öffentlichen Sitzung 52 einfach und
Unbedingt ihre Zuſtimmung erklärt; Einer ſtimmte agegen; die übrigen Er⸗
ſchienen nicht En der Sitzung, erklärten aber nachträglich ihre Zuſtimmung.



der Einſtimmigkeit habe Hiebei Omm Alles darauf 0 ob
man bei dieſer Erörterung nUr auf die Form ſehe,‚ oder ob man
die Thatſache der Uebereinſtimmung der Geſinnungen als maß
gebend ehe man ſich die bloße Form halten,
hat man die der vierten Sitzung des Conciliums Anweſenden
zu zählen und ebenſo die der Sitzung für und die
Glaubens Entſcheidung abgegebenen Stimmen Nach dieſer rein
formellen Behandlung iſt das Reſultat ekannt 22 ſind 535
Anweſende, darunter 533 für und gegen die Entſcheidung
Da kann ber die Einſtimmigkeit kein Zweifel ſein te
man aber auf das thatſächliche Verhältniß, muß Mehreres
Betracht gezogen werden Es gibt nämlich erne, der formellen
Abſtimmung vorausgehende factiſche Zuſtimmung zur Entſchei⸗
dung; dann gibt erne Zuſtimmung, die der öffentlichen
Sitzung bei der förmlichen Abſtimmung öffentlich erklärt wird
und e8 gibt erne der öffentlichen Sitzung nachfolgende factiſche
Zuſtimmung derer, die bei der öffentlichen Sitzung nicht
weſend Will man die wahre Zahl der Zuſtimmenden 8U

En  eidung kennen, ſo darf man ni bloß die Abſtim⸗
menden der öffentlichen Sitzung zählen ondern man muß
auch die beiden anderen Klaſſen von Zuſtimmenden beachten.
Nun hat aber der That enne bedeutende Zahl von ätern
des Conciliums en  eder vorläufig chon ihre Zuſtimmung Er⸗
klärt venn ſie aus mm für Grunde früher 0  —
Lei En mußten oder nachträglich dieſe Zuſtimmung ausgeſprochen
Es kann und für ſich keinem Zweifel unterliegen daß ſowohl
Jene E ſchon vorläufig, als Jene, we erſt nachträglich
zu olchen Entſcheidung ihre Zuſtimmung erklären enn.
auch nicht formell, doch thatſächlich als olche anzuſehen ſind,
welche Afur ſtimmen und daß ſomit erne Entſcheidung, we
auf dieſem dreifachen Wege (vorläufige Zuſtimmung, Zuſtimmung
bei der formellen Abſtimmung, nachträgliche Zuſtimmung) alle
Stimmen für ſich hat, der That und ahrhei erne einſtim⸗
mige ei 10 110.)
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Doch verhehlt ſich auch Feßler nicht das Bedenken, das da
noch auftauchen könnte, ob nämlich die 55 äter, welche in
threr  4. ſchriftlichen Erklärung vom Juli rklärt hatten, daß
ſie Juli nicht zur Sitzung kommen werden, daß ſie
aber, enn ſie kämen, abermals Non placet ſtimmen würden,
dennoch nachträglich der gefällten Entſcheidung ihre Zuſtimmung
haben geben können. In dieſer Beziehung macht CEL denn II
folgender Weiſe deren wahren Standpunkt klar, indem ＋ chreibt:

„Sie hatten gewünſcht, daß ber dieſen Gegenſtand wenig  —
ſtens für jetzt keine Glaubens⸗Entſcheidung gefällt werde; das
war die Bedeutung ihrer ſchriftlichen Eingabe; darum enthielten
ſie ſich der Abſtimmung. Die Glaubens⸗Entſcheidung wurde
vom Concilium dennoch gefällt und zwar faſt einſtimmig. Jetzt
trat an jeden derſelben die weitere 0  e Frage eran: Iſt
dieſe Glaubens⸗Entſcheidung der vierten itzung die einſtimmige
Entſcheidung eines wahren allgemeinen Conciliums? Und habe
ich bisher die Entſcheidung angekämpft, bloß weil ich ſie
für inopportun hielt, oder eil ſie ni für die göttlich
geoffenbarte ahrheit hielt? Wir ſind nicht befugt anzunehmen,
daß echtkatholiſche, gewiſſenhafte, überzeugungstreue und charakter⸗

änner ohne eine ernſte Prüfung dieſer eiden Fragen ſich
entſchloſſen haben, ihre gläubige Annahme der vom Concilium
gefällten Glaubens⸗Entſcheidung zu erklären, die doch wirklich
erfolgte. Ja, wir können ſe von der weiten Frage ganz ab
ſehen, die ſich eder beantworten onnte, wie ELn 68 der Wahr
heit gemäß fand, entweder: J habe An die Entſcheidung für
nicht opportun gehalten, oder: J fand noch nicht alle theolo⸗
giſchen Bedenken beſeitigt, oder: J habe mich geirrt auch der
heilige Cyprian Uund der große Fenelon haben ſich geirrt). Es
genügt uns zu wiſſen, daß dieſelben thatſächlich das vaticaniſche
Concilium für ein wahres ökumeniſches Coneilium halten und
die in der vierten itzung esſelben gefällte Glaubens⸗Entſchei⸗
ung als eine einſtimmige anſehen; denn gerade aus dieſer zwei⸗
achen Ueberzeugung ergab ſich für ſie der nothwendige W
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daß ſie dieſer Glaubens  —⸗Entſcheidung ihre nachträgliche Zuſtim
mung geben müſſen, wenn ſie katholiſche Biſchöfe ſeien und blei
ben wollen et die Autorität eine ökumeniſchen Conceiliums
nicht nulr die höchſte Autorität der katholiſchen Kirche, ſon

2
dern auch ſei Glaubens⸗Entſcheidung durch den Beiſtand des
heiligen Geiſtes der irrthumsloſe Ausdruck der von ott geoffen⸗
barten ahrhei iſt V

So kommt denn alſo Feßler zu dem Schluſſe, daß letz
thatſächlich die wünſchenswerthe Einſtimmigkeit der Concilsväter
für die auben Entſcheidung der vierten Sitzung vorhanden
ſei. wie dieſelbe formell für die Glaubens Entſcheidung der
ritten Sitzung von Anbeginn vorhanden geweſen und wiur kön⸗
nen dieſer Argumentation nUur zuſtimmen dieſen nuL
als ernen durchaus richtigen finden die Coneilsgegner aber und
insbeſonders Schulte's Client ſollten hiegegen weniger
etwa einwenden, als 10 ehen ſie juriſtiſche Regeln auf Ver
handlungen eine Concils nicht übertragen ehen wollen, „bet
denen ＋ ſich darum handelt durch die Zeugniſſe der Biſchöfe
den Glauben der e conſtatiren.“ Denn wenigſtens
ctiſch ieg nunmehr das einſtimmige Zeugniß der Biſchöfe für
die Oekumenieität des Vaticanums und für die volle Giltigkeit
erner Glaubens  —⸗Entſcheidungen Vor, eren Beſchlußfaſſung ſomit
jetzt von ihrem Standpunkte aus mit run nicht mehr
angefochten werden vermag.

VII
Die Beſtätigung der Beſchlüſſe des Coneils
Die Beſtätigung der ſchlüſſe erne allgemeinen Concils

durch den iſt ern durchaus weſentliches Moment weſent⸗
lich, daß ſie ohne dieſelbe keine bindende Autorität Anſpruch

nehmen vermögen und daß gerade Iun derſelben die Garantie
des rechtmäßigen Vorganges be dem allgemeinen Coneil die
ürgſcha für deſſen ökumeniſchen Charakter und die höchſte,
durch den Beiſtand des heiligen Geiſtes geſicherte Autorität
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gelegen iſt, das bedingt die ganze der Kirche und
die Stellung, we nach derſelben dem Papftthume un der
Kirche ukommt, das ird bezeugt durch die 9  0 Geſchichte der
Kirche, ſo ſehr, daß nie ern Concil ohne Beſtätigung Pap— 442 ——

gelehen iſt, das bedingt die ganze Verfaſſung der Kirche und

die Stellung, welche nach derſelben dem Papſtthume in der

Kirche zukommt, das wird bezeugt durch die ganze Geſchichte der

Kirche, ſo ſehr, daß nie ein Concil ohne Beſtätigung des Pap⸗

ſtes als allgemeines gegolten, ja daß ſogar dieſe Beſtätigung

andere Defekte zu ſaniren vermocht hat.

Das vaticaniſche Concil iſt nun, ſchreibt Biſchof Feßler,

vom Papſte als dem Oberhaupte der katholiſchen Kirche förmlich

und feierlich als ökumeniſches Concilium einberufen worden, das⸗

ſelbe iſt in eine Allgemeinheit, wie die Geſchichte kein anderes

Beiſpiel aufzuweiſen hat, zuſammengetreten; es hat ſich ſelbſt

in ſeiner erſten öffentlichen Sitzung als allgemeines Concil an⸗

erkannt mit feierlicher Beſtätigung des Papſtes, der dasſelbe als

ſolches förmlich eröffnete und als eröffnet erklärte; es hat auf

der Grundlage des alten katholiſchen Glaubens ſeine Verhand⸗

leuiͤngen über die Glaubenslehre und Disciplin der Kirche begon⸗

nen und fortgeführt mit aller jener Gründlichkeit, Freiheit und

Würde, wie ſie einem allgemeinen Concilium geziemt; nach mehr

als drei Monaten der Verhandlung war die erſte Glaubens⸗

Entſcheidung, beſtehend aus vier kurzen Kapiteln, fertig und

wurde von der ganzen Verſammlung, beſtehend aus 667 Vätern,

ertheilt dieſer Glaubens⸗

einſtimmig approbirt; der Papſt

Entſcheidung in der dritten Sitzung am 24. April 1870 öffent⸗

lich ſeine förmliche Beſtätigung. — Abermals nach beinahe drei

Monaten der Verhandlung, die mit eben ſo viel Gründlichkeit,

Freiheit und Würde wie die frühere geführt wurde, war die

zweite Glaubens⸗Entſcheidung, beſtehend aus vier kurzen Kapi⸗

teln, fertig, und wurde von der ganzen Verſammlung, beſtehend

aus 535 Vätern, beinahe einſtimmig (nämlich mit 533 Stim⸗

men) approbirt; der Papſt ertheilte dieſer Glaubens⸗Entſcheidung

in der vierten Sitzung am 18. Juli 1870 öffentlich ſeine Be⸗

ſtätigung. Jene Väter, welche dießmal wegen verſchiedener Be⸗

denken von der Sitzung weggeblieben waren, erklärten ihren

Biitritt, ihre nachträgliche Zuſtimmung zu der in der viertenſtes als allgemeines gegolten, 10 daß ogar dieſe Beſtätigung
andere Defekte du ſaniren vermocht hat

Das vaticaniſche Concil 2 nun, chreibt Biſchof Feßler,
vom Papſte als dem Oberhaupte der katholiſchen r örmlich
und feierlich als ökumeniſches Concilium einberufen worden, das
ſelbe iſt tn eine Allgemeinheit, wie die Geſchi kein nderes
etſpie aufzuweiſen hat, zuſammengetreten; 8 hat ſich elbſt
in ſeiner erſten öffentlichen Sitzung als allgemeines Concil
erkannt mit feierlicher Beſtätigung des Papſtes, der dasſelbe als
olches örmlich eröffnete und als röffnet erklärte; eS hat auf
der Grundlage des en katholiſchen Glaubens ſei Verhand⸗

lungen ber die Glaubenslehre und Disciplin der 1V egon⸗
nen und for  f mit aller jener Gründlichkeit, Freiheit und
ürde, te ſie einem allgemeinen Concilium geziemt; nach mehr

als drei onaten der Verhandlung war die er  e Glaubens  —  2
Entſcheidung, beſtehend aus vier kurzen Kapiteln, fertig und
wurde von der ganzen Verſammlung, beſtehend aus 667 Vätern,

ertheilt dieſer Glaubens  7  2einſtimmig approbirt; der
Entſcheidung M der ritten Sitzung Aam pri 1870 0

ent⸗
lich ſeine förmliche Beſtätigung. Abermals nach beinahe drei
Monaten der Verhandlung, die mit eben ſo viel Gründlichkeit,
Freiheit und ürd wie die rühere geführt wurde, war die
zweite Glaubens⸗Entſcheidung, beſtehend aus vier kurzen Kapi⸗
teln, fertig, und wurde von der ganzen Verſammlung, beſtehend
aus Vätern, beinahe einſtimmig nämlich mit 533 Stim
men) approbirt; der ap ertheilte dieſer Glaubens⸗Entſcheidung
in der vierten Sitzung Juli 1870 öffentlich eine Be
ſtätigung. Jene äter, we dießmal verſchiedener Be
denken von der Sitzung weggeblieben erklärten thren
eitritt, ihre nachträgliche Zuſtimmung du der mM der vierten
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Sitzung von aſt allen anweſenden Vätern approbirten, und vom

Papſte beſtätigten Glaubens Entſcheidung, wodurch ieſelben
nicht nur den ökumeniſchen Charakter des vaticaniſchen Conei  —  2
fjums unzweifelhaft anerkannten und öffentlich bezeugten, ſondern
auch die Uebereinſtimmung des geſammten Episcopates
der 0 lehrenden katholiſchen Kirche In der definirten Lehre
vom Primate des Papſtes und eſſen Unfehlbarkeit aut und
deutlich verkündeten. 7 und 100.)

So aßt alſo Feßler Unter der Rubrik „d  1e Beſtätigung
des Concils“ die Sachlage zuſammen und hebt da V.  —
beſonders hervor daß der dem vaticaniſchen Concile
den ihm In Gemäßheit ſeines Primates zukommenden Antheil
genommen habe Wer ollte aber nach alle dem ber die eku
menieität des Vaticanums auch den geringſten Zweifel
hegen und ver wo namentlich bei enem derartigen Sach
verhalte Schulte's Clienten noch beipflichten derſelbe ſagt
5  nter dieſen Umſtänden önne das Dekret vonl Juli als
ordnungsmäßig und frei gu Stande gekommene Entſcheidung
eines ökumeniſchen Concils nicht angeſehen werden“?

Fürwahr Feßler's urchaus objektive Darſtellung muß
jedem Unbefangenen die Ueberzeugung verſchaffen, daß bei dem
vaticani chen Concil alle zu mnem wahren ökumeniſchen Coneile
gehörigen Erforderniſſe vorhanden ſeien und daß insbeſonders
weder die nöthige Freiheit bei den Verhandlungen noch die
erwünſ

E Einſtimmigkeit für die Entſcheidungen efehlt haben
Möchten darum Alle, denen 8 die ahrhei ruſt iſt,
dieſes QAute Zeugniß für die Wahrheit hören no  en ſie doch
nicht länger mit den erklärten Ungläubigen oder offenbaren
Indifferentiſten gemeinſame Sache machen, denen es 10
etwas ganz anderes zu thun iſt, als Uum Zurückweiſung
vermeintlicher römiſcher Uebergriffe. Möchten nun auch, ſo ſchließen
wir mit Biſchof Feßler alle Katholiken threr 9e  gen die
Entſcheidungen dieſes allgemeinen Concils nachkommen und die
ſelben gläubig annehmen, um ihres eigenen Seelenheiles willen!

30*
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Eingedenk 90 Worte des heiligen Cyprian, daß, ver e8 nicht
mit ſeinem Biſchofe halte, nicht zur 1 gehöre, wer aber
die Kirche nicht zur Utter habe, der habe auch ott nicht

SPzum ater. (De Unit. Eeclesiae C. 5.)

Von der Prieherlihen Pflicht deg Krankenbeſuches.
So oft ich das one ild verbeck's „Languentium

sanatio“ betrachte, wie der Herr be Sonnenuntergang vor dem
Aufe Simon's die verſchiedenartigſten Kranken heilt, indem EL

ihnen die Hände auflegt, und die Sehnſucht, die Verwunderung,
die inſtändigen Bitten und Dankſagungen von den verſchiedenen
Phyſiognomieen ihn herum ablefe, und die Verwunderung
und das Staunen ſei Jünger M Hintergrunde ſehe, muß ich
ihm für den hohen Beruf danken, welchen 4⁷ auch tn dieſer
Hinſicht ſeinen Prieſtern gegeben hat, nd deſſen Obliegenheiten
Iim hohen rade einer eingehenden Würdigung werth ſind.

Ich theile meine Abhandlung, die ich arüber ſchreiben
will, in zwei Theile, und jeden davon wieder In drei n  *  2  —
abtheilungen.

Von der prieſterlichen für die ranken.
Wenn der heilige Thomas ſagt, das Sakrament der letzten

Oelung olle den Kranken vorbereiten, „Ut Immediate reci-
piat gloriam“, ſo hat ſich der Prieſter ohne Zweifel auch alle
jene heiligen Functionen angelegen ſein aſſen, durch we
die 11 ihren  2 Kindern den letzten geiſtlichen Beiſtand leiſtet.
„Nee pute 80 Satisfactum Officio sacerdos,“ ſagt das

Coneil von Rheims Im ahre 1583, 581 semel tantum

aegrotum inviserit, dum Unctio tuit adhibenda; 8ed GuaI
„diutissime poterit, U  — Consoletur; t inculcet, guae

„Spectan ad salutem, eique guousque VIVIS eXCesserit,


